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Begleitpapiere

ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FÜR FAHR ZEUGE 
ZUR BEFÖRDERUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER GÜTER 

Mit dieser Bescheinigung wird bestä tigt, dass das nachstehend be zeichnete  Fahrzeug  die Anforderungen des E uropäischen 
Übereinkom mens  über die internationale  Beförderung gefä hrliche r Güter auf der Straße (ADR) erfüllt. 

1. Bescheinigung Nr.: 2. Fahrzeughersteller: 3. Fahrzeug-Ident.-Nr.: amt. Kennz . (we nn vorhanden) 

5. Name und Betriebssitz  des Beförderers. Betre ibers (Halter) oder E igentümers: 

6. Beschreibung des Fahrzeugs:1) 

7. Fahrzeugbezeichnung(en) gemäß 9.1.1.2 des ADR 2) 
    EX/II    EX/III    FL    OX    A T 
8 : Dauerbremsanlage :3 ) 
      nicht zutreffend 
      D ie Wirkung nach 9 .2.3.3  des ADR ist aus reiche nd für eine Gesamtmasse  der Befö rderungseinheit von ______ t4) 
9. Beschreibung des (der) festverbundenen Tanks / des (der) Batter ie-Fahrzeuge(s) (wenn vorhanden) 
9.1      Tankherste lle r 
9.2      Zulassungsnum mer des Tanks / des Batterie-Fa hrze ugs: 
9.3      Herste llnummer des Tanks / Ide ntifi zierung  der E lemente des Batterie-Fahrzeugs: 
9.4      Herste llungs ja hr 
9.5      Tankcodierung  gemäß 4.3.3 .1 oder 4.3.4 .1 des ADR 
9.6      Sondervorschrifte n gemä ß 6 .8.4 des ADR (fa lls  zutreffe nd) 
10.  

Zur Beförderung zugelassene gefährliche Güter:2) 
Das Fahrze ug erfüllt die Anfo rderunge n zur Befö rderung  gefä hrlicher Güter der (den) unter Num mer 7  angegebene n 
Fahrze ugbezeichnung(en). 

10.1     Im Falle eines EX/II- bzw. EX/III-Fa hrzeuges3)           Güter der K lasse 1 einschließlich Verträg lichkeitsgruppe J   
                                                                                        Güter der k lasse 1 a usgenommen Verträg lichkeitsgruppe J 

10.2 Im Falle ei nes fes tverbundene n Ta nks/ Batterie-Fahze ugs3) 
 Es dürfen nur Stoffe befö rdert werden, die gemäß der unter Num mer 9  angegebe ne n Ta nkcodierung und de r unter 

     Nummer 9 angegebene n e ventuellen Sonde rvorschriften zugelasse n sind.5) 
     oder 
     Es dürfen nur die folgende n Sto ffe  (Klasse, UN-Nummer, und  falls e rforder lich, Verpackungsgruppe und o ffi zielle 
     Benennung für die Beförderung) be fördert werden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es dürfen nur Stoffe  befördert werden, die nicht dazu neigen, gefähr lich mit de n Werksto ffen des Ta nkkörpers , der D ichtungen, 
der Ausrüs tung und der Schutzkleidung  (fa lls  vorhanden) zu reagieren. 
11. Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
12. Gültig b is: 
 

                                                                                                                                         Stempe l der Ausgabeste lle 
 
 

                                                                                         Ort, Datum, Unterschrift 
 
1 ) Entsp rechend  den Begriffsbestimmunge n für Kra ftfahrze uge und A nhä nger der Kategorien N und O gemäß A nlage 7 der 
   Gesamtresolutio n über die Konstruktion vo n Fa hrzeugen (R.E.3 ) oder der Richtli nie 97/27/EG 
2) Nichtzutre ffe ndes s treiche n 
3) Zutreffendes  ankre uzen 
4) Zutreffenden Wert eintragen. Ein Wert von 44  t beschränkt nicht die im  (in de n) Zulassungsdokument(en) a ngegebene  
   „zulässige Zulassungs-/Betriebsmasse“ 
5) Stoffe , die unter Nummer 9 a ngegebene n oder einer anderen gemäß der Hierarchie in Absatz 4 .3.3.1 .2 oder 4 .3.4 .1.2  
   zuge lassene n Tankcodierung  unter Berücksichtig ung der eventuellen Sondervorschrift(en) zugeordnet sind . 
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Beförderungspapier – grundsätzliche Angaben

ADR 2007

„UN“+UN-Nummer
Bezeichnung
Gefahrzettel
ggf. Verp.-gruppe

Anz.+Beschr. VS
Gesamtmenge

Ggf. SonderV

UN 1098
Allylalkohol
6.1 (3)
I oder VG I

4 Fässer
200 L

------

Absender
Empfänger

Name, Str., PLZ, Ort
Name, Str., PLZ, Ort

Bei UA 1.1.3.6 Menge je Kategorie (international)
Gesamtpunktzahl (national gem. RSE)

Verpackungscode
nur als Ergänzung(1A1)
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Eintrag für ungereinigte leere Verpackungen

ADR 2005

Leere Verpackung, 3 (6.1)

Angabe der Gefahrzettel

Kapitel 5.4 – Dokumentation

ADR 2007

Außer für Klasse 7:
„Leer ungereinigt“ oder
„Rückstände des zuletzt

enthaltenen Stoffes“
vor oder nach der Benennung

ODER
Angaben wie bisher

Bei Klasse 2 genügt: „Leeres 
Gefäß, 2“ => M 163 obsolet

Bei „Leergutrückgabe“
kann im Lieferschein die Menge ge-
strichen werden und durch die Angabe
„Leer, ungereinigte Rücknahme“
ersetzt werden.



4

GB-Basiswissen Stand ADR 2007

www.gefahrgut-online.de / www.gefahrgut-datenbank.de / www.heinrich-vogel-shop.de
Redaktion: gefahrgut@springer.com

Beförderungspapier (5.4.1 ADR)

Das Beförderungspapier ist mitzuführen und auf Verlangen zuständigen 
Personen zur Prüfung auszuhändigen.

• Absender: erstellen und für Übergabe 
sorgen

• Beförderer: für Übergabe an den Fahrer 
sorgen

• Fahrer: mitnehmen und vorzeigen

Je Beförderungseinheit mindestens ein 
Beförderungspapier

Bei Zusammenladeverboten getrennte Papiere für
jedes Fahrzeug

Anlagen, z. B. bei mehreren Empfängern, sind möglich
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Beförderungspapier
Lieferschein Nr. 6/84999 Datum: 02.01.2007

 Absender: Empfänger:
 MIPA GmbH ELDRA GmbH
 Lacke & Farben Bahnhofstraße 15
 Am oberen Moos 1 84144 Geisenhausen
 84051 Essenbach

 UN 1263 FARBE, 3, VG III
 4 Fässer, 800 Liter 

Lieferschein Nr. 6/84999 Datum: 02.01.2007

 Absender: Empfänger:
 MIPA GmbH ELDRA GmbH
 Lacke & Farben Bahnhofstraße 15
 Am oberen Moos 1 84144 Geisenhausen
 84051 Essenbach

 UN 1263 FARBE, 3, VG III
 4 Fässer, 800 Liter 

• Wenn Befreiungen 
aufgrund der Tabelle 
nach Unterabschnitt 
1.1.3.6 ADR in Anspruch 
genommen werden, 
muss für jede 
Beförderungskategorie
die Gesamtmenge der je 
Beförderungseinheit 
beförderten gefährli-
chen Güter angegeben 
werden

• Zusätzlicher Eintrag 
erforderlich gemäß den 
Vorschriften nach 
5.4.1.1.10.1 ADR

 Beförderungskategorie 3: 800 Liter

BEFÖRDERUNG OHNE ÜBERSCHREITUNG DER IN 
UNTERABSCHNITT 1.1.3.6 FESTGESETZTEN 
FREIGRENZEN
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Schriftliche Weisungen (5.4.3 ADR)

 Aushändigung spätestens 

 durch den Verlader!

 Einzel- , 

 Gruppen- , 

 oder Klassenunfallmerkblätter !

Die schriftlichen Weisungen 
(Unfallmerkblätter) sind mitzuführen:

In der Sprache, die der Fahrer lesen und 
verstehen kann, 
sowie in allen Sprachen der Herkunfts-,
Transit- und Bestimmungsländer.

Der Ersteller ist für den Inhalt dieser 
schriftlichen Weisungen verantwortlich.
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Schriftliche Weisungen

Im Gefahrenfall: erforderliche Maßnahmen entsprechend treffen

Fahrzeugführer und Beifahrer müssen den Inhalt vor Beförderungsbeginn kennen.

- im Fahrerhaus so aufzubewahren, dass sie leicht 
auffindbar sind

Der Beförderer muss darauf achten, dass die betreffenden Fahrzeugführer fähig 
sind, die schriftlichen Weisungen zu verstehen und richtig anzuwenden.

- vom Absender bereitzustellen
- Informationen an den Beförderer spätestens bei Erteilung 
des Beförderungsauftrags mitteilen
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Schriftliche Weisungen, die auf die im Fahrzeug befindlichen Güter nicht 
zutreffen, müssen zur Vermeidung von Verwechslungen von den zutreffenden 
Dokumenten getrennt aufbewahrt werden.

z.B.: in einem Umschlag, 
einem Ordner oder einer 
Mappe

ungültige Unfallmerkblätter

Grundsätzlich dürfen nur die für die tatsächlich beförderten Güter
erforderlichen Unfallmerkblätter mitgeführt werden.

Schriftliche Weisungen
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ADR-Bescheinigung - Basiskurs (8.2.1. ADR)
 Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter befördert werden, 

 müssen im Besitz einer Bescheinigung sein

 Basiskurs: 

 Er berechtigt zum Transport 
von Stückgut und Transport 
in loser Schüttung.

Stückgüter sind:
Gefährliche Güter in 
Versandstücken

Schüttgüter sind:
Ladungen fester Stoffe 
ohne Verpackung oder 
Umhüllung 
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ADR-Bescheinigung - Aufbaukurs Tank

- festverbundenen Tanks oder 
Aufsetztanks mit mehr als 1 m³
Fassungsraum 

- Batterie-Fahrzeugen mit einem 
Gesamtfassungsraum von mehr 
als 1 m³

- Tankcontainern, ortsbeweg-
lichen Tanks oder MEGC mit 
einem Einzelfassungsraum von 
mehr als 3 m³

Bei Tankbeförderungen: Aufbaukurs erforderlich bei: 
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Verlängerung der ADR-Bescheinigung (8.2.1.5 ADR)

Jeweils nach fünf Jahren muss der Fahrer - innerhalb des letzten Jahres vor Ablauf 
der Gültigkeit seiner Bescheinigung - an einem Auffrischungskurs mit Prüfung 
erfolgreich teilnehmen. Überziehungen werden nicht mehr geduldet.

Bei Verlust der ADR-
Bescheinigung erstellt die 
zuständige IHK eine 
Zweitschrift.

Die neue Geltungsdauer
beginnt mit dem 
Ablaufdatum der
Bescheinigung.
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Bescheinigung erforderlich für Fahrzeuge:

Handelt es sich bei diesen Fahrzeugen um Anhänger oder 
Sattelanhänger, die mit einem Zugfahrzeug verbunden sind, so ist 
das besagte Zugfahrzeug der gleichen technischen Untersuchung 
zu unterziehen.

Fahrzeug zur Beförderung flüssiger Stoffe 
mit Flammpunkt ≤ 61°C oder entzündbarer 
Gase in Tanks

Fahrzeug zur Beförderung von 
Wasserstoffperoxid in Tanks

EX/II

EX/III

Fahrzeug zur Beförderung von explosiven 
Stoffen oder Gegenständen mit 
Explosivstoff (Klasse 1)

FL

OX

AT nicht den Fahrzeugen EX/III, FL oder OX 
zugehöriges Fahrzeug zur Beförderung 
gefährlicher Güter in Tanks

Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge (9.1.2.1.1 ADR)

(Vorderseite)
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Gültigkeit der Zulassungsbescheinigung (9.1.3.4 ADR)

• Die Gültigkeit der 
Zulassungsbescheinigungen endet 
spätestens ein Jahr nach dem Tage der 
technischen Untersuchung des 
Fahrzeugs, die der Erteilung der 
Bescheinigung vorausging.

• Wird jedoch die technische 
Untersuchung innerhalb eines Monats
vor oder eines Monats nach diesem 
Tag durchgeführt, so beginnt der 
Zeitraum der nächsten Gültigkeit mit 
dem Tage des Ablaufs der 
vorhergehenden.

(Rückseite)
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